
 

 
 
 
 
 

Endbenutzer-Lizenzvertrag 
 

(End User License Agreement - EULA) 
 
 
1. Gegenstand der Vereinbarung 

Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag ("EULA") regelt die Nutzung der Softwarepro-
dukte der M.IT Connect GmbH & Co. KG ("M.IT Connect") durch den Endbenutzer 
("Lizenznehmer"). Sie gilt für sämtliche lizenzpflichtigen Softwaremodule der 
M.IT Connect, einschließlich aller zugehörigen Komponenten, Dokumentationen, 
Updates und Erweiterungen ("Software"). 
 
2. Zustimmung zu den Bedingungen 

Mit der Installation, dem Download oder der Nutzung der Software erklärt der 
Lizenznehmer sein Einverständnis mit den Bestimmungen dieser EULA. Lehnt der 
Lizenznehmer die Bedingungen ab, ist die Installation oder Nutzung der Software 
unzulässig. In diesem Fall darf das Feld "Akzeptieren" nicht aktiviert werden. 
 
3. Lizenzgewährung 
(1) Der Lizenzgeber gewährt dem Lizenznehmer ein einfaches, nicht ausschließ-

liches, nicht übertragbares und widerrufliches Nutzungsrecht an der Soft-
ware. 

(2) Die zulässige Nutzung umfasst die Installation der Software, das Laden in den 
Arbeitsspeicher sowie den bestimmungsgemäßen Gebrauch durch den 
Lizenznehmer. 

(3) Der Lizenznehmer ist berechtigt, die Software ausschließlich auf der in der 
Lizenzurkunde angegebenen Anzahl von Endgeräten (PCs oder Servern) zu 
installieren und zu nutzen. 

(4) Eine parallele Nutzung derselben Lizenz auf mehreren Geräten ist unzuläs-
sig. Wird ein Gerät ersetzt, darf die Software auf dem neuen System erneut 
installiert werden, sofern die Installation auf dem alten System vollständig 
gelöscht wird. 

(5) Nutzt der Lizenznehmer die Software in einem Umfang, der die erworbenen 
Nutzungsrechte qualitativ (im Hinblick auf die Art der gestatteten Nutzung) 
oder quantitativ (im Hinblick auf die Anzahl der erworbenen Lizenzen) 
überschreitet, so wird er unverzüglich die zur erlaubten Nutzung not-
wendigen Nutzungsrechte erwerben. Unterlässt er dies, so wird M.IT Con-
nect die ihr zustehenden Rechte geltend machen. 



 

(6) M.IT Connect wird den Lizenznehmer informieren, sofern die Software Kom-
ponenten Freier Software, insbesondere Open Source Software, oder son-
stige zugunsten Dritter geschützte Softwarebestandteile enthält. In diesem 
Fall schafft M.IT Connect abweichend zu vorstehenden Regelungen lediglich 
die Voraussetzungen dafür, dass der Lizenznehmer entsprechende 
Nutzungsrechte direkt von den Rechteinhabern der Drittsoftware erwerben 
kann. Die Einräumung von Nutzungsrechten an Freier Software, kann nur 
von den Urhebern / Entwicklern der jeweiligen Freien Software-Kompo-
nente erfolgen. 

(7) Der Lizenznehmer ist berechtigt, die erworbene Kopie der Software einem 
Dritten unter Übergabe der entsprechenden Datenträger dauerhaft zu über-
lassen. In diesem Fall wird er die Nutzung der Software vollständig aufgeben, 
sämtliche installierten Kopien von seinen Rechnern entfernen und sämtliche 
auf anderen Datenträgern befindlichen Kopien löschen oder an M.IT Con-
nect übergeben, sofern er nicht gesetzlich zu einer längeren Aufbewahrung 
verpflichtet ist. Auf Anforderung von M.IT Connect wird der Lizenznehmer 
ihm die vollständige Durchführung der genannten Maßnahmen schriftlich 
bestätigen oder ihm gegebenenfalls die Gründe für eine längere Auf-
bewahrung darlegen. Des Weiteren wird der Lizenznehmer mit dem Dritten 
ausdrücklich die Beachtung des Umfangs der Rechteeinräumung gemäß die-
ser Ziffer vereinbaren. Eine Aufspaltung erworbener Lizenzvolumenpakete 
ist nicht zulässig. 

(8) Der Lizenznehmer ist berechtigt, eine Sicherungskopie zu erstellen, wenn 
dies zur Sicherung der künftigen Nutzung erforderlich ist. Der Lizenznehmer 
wird auf der erstellten Sicherungskopie den Vermerk "Sicherungskopie" 
sowie einen Urheberrechtsvermerk sichtbar anbringen. 

(9) Eine weitergehende Nutzung ist untersagt. M.IT Connect behält sich weiter 
alle Veröffentlichungs-, Vervielfältigungs-, Bearbeitungs- und Verwendungs-
rechte an der Software vor. 

 
4. Nutzungsbeschränkungen 
(1) Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, ohne vorherige schriftliche Einwil-

ligung von M.IT Connect die Software (abgesehen zu Sicherungszwecken) zu 
vervielfältigen, zu verändern, zu übersetzen, zu dekompilieren, zurückzuent-
wickeln oder von der Software abgeleitete Werke zu erstellen oder das 
schriftliche Material zu vervielfältigen, es zu übersetzen oder abzuändern 
oder vom schriftlichen Material abgeleitete Werke zu erstellen. 

(2) Der Lizenznehmer darf die Software nicht vermieten, verleasen, unterlizen-
zieren, veräußern oder Dritten in sonstiger Weise zur Verfügung stellen. 

(3) Der Lizenznehmer darf die in der Software vorgesehenen offenen Schnitt-
stellen nutzen, um diese in eigene Anwendungen zu integrieren, sofern 
dadurch die Funktionsweise oder Integrität der Software nicht beeinträch-
tigt wird. 



 

 
5. Eigentumsrechte 

Mit dem Erwerb der Software erhält der Lizenznehmer lediglich das Eigentum an 
den körperlichen Datenträgern, auf denen die Software aufgezeichnet ist. Ein 
Erwerb von Eigentumsrechten / Urheberrechten oder ein Recht zur 
Weiterentwicklung an der Software ist damit nicht verbunden. Die Urheber-
rechte verbleiben bei M.IT Connect bzw. beim jeweiligen Urheberrechtsinhaber. 
Urhebervermerke, Seriennummern sowie sonstige der Programmidentifikation 
dienende Merkmale dürfen nicht von der Software entfernt oder verändert 
werden. Das Recht zur Benutzung der Software kann nur mit vorheriger schrift-
licher Einwilligung von M.IT Connect und nur unter den Bedingungen dieses Ver-
trages auf Dritte übertragen werden. 
 
6. Gewährleistung und Haftung 
(1) M.IT Connect hat bei der Entwicklung der Software größte Sorgfalt und Qua-

litätsstandards angewandt. Gleichwohl kann nicht gewährleistet werden, 
dass die Software in allen Einsatzumgebungen fehlerfrei funktioniert. 

(2) Der Lizenznehmer ist für Installation, Einsatz und Sicherung seiner Systeme 
eigenverantwortlich. 

(3) M.IT Connect übernimmt keine Haftung dafür, dass die Software den An-
forderungen und Zwecken des Lizenznehmers genügt oder mit andern aus-
gewählten Programmen zusammenarbeitet. Die Verantwortung für die 
richtige Auswahl der Software und die Folgen ihrer Benutzung sowie der 
damit beabsichtigten oder erzielten Ergebnisse trägt der Lizenznehmer. Das 
gleiche gilt auch für das schriftliche Begleitmaterial. 

(4) Eine Haftung von M.IT Connect für Schäden, die aus der Nutzung oder Nicht-
nutzbarkeit der Software entstehen, ist ausgeschlossen, es sei denn, es liegt 
Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder eine Verletzung zwingender gesetzlicher 
Pflichten vor. 

(5) Eine Haftung für Datenverluste, entgangenen Gewinn oder Folgeschäden 
wird ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig. 

(6) M.IT Connect weist ausdrücklich darauf hin, dass der Lizenznehmer für alle 
Schäden aufgrund von Urheberrechtsverletzungen haftet, die M.IT Connect 
aus einer Verletzung dieser Vertragsbedingungen durch den Lizenznehmer 
oder seinen Erfüllungsgehilfen entstehen. 

 
7. Updates, Pflege und Support 

M.IT Connect ist nicht verpflichtet, Updates, Upgrades oder technischen Support 
bereitzustellen, es sei denn, dies ist vertraglich ausdrücklich vereinbart. Sofern 
Updates bereitgestellt werden, gelten diese ebenfalls als Teil der Software und 
unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieser EULA. 
  



 

 
8. Datenschutz 

Die Nutzung der Software kann die Verarbeitung personenbezogener Daten er-
fordern. Der Lizenznehmer ist für die Einhaltung der einschlägigen Datenschutz-
vorschriften verantwortlich. Eine Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
M.IT Connect erfolgt nur, soweit dies zur Bereitstellung der Software oder zur 
Vertragserfüllung erforderlich ist. 
 
9. Laufzeit und Beendigung 

Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Das Recht zur Nutzung der Software 
erlischt automatisch fristlos ohne Kündigung, wenn eine Bedingung dieses Ver-
trages verletzt wird. Bei Beendigung des Nutzungsrechtes muss der 
Lizenznehmer die Nutzung einstellen und alle Kopien der Software löschen oder 
vernichten.  
 
10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
(1) Die Bestimmungen dieser Vereinbarung unterliegen in Ihrer Durchführung 

und Auslegung dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts (CISG). 

(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusam-
menhang mit dieser Vereinbarung ist Bamberg. 

 
11. Änderungen der EULA 
(1) M.IT Connect behält sich das Recht vor, diese EULA anzupassen, sofern dies 

erforderlich ist, um rechtliche, technische oder betriebliche Änderungen zu 
berücksichtigen. Über wesentliche Änderungen wird der Lizenznehmer 
rechtzeitig informiert. 

(2) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schrift-
form. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses selbst. 

 
12. Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die 
unwirksame Bestimmung gilt als durch eine Regelung ersetzt, die dem wirt-
schaftlichen Zweck der ursprünglichen Bestimmung möglichst nahekommt. 
 
Die M.IT Connect GmbH & Co. KG dankt dem Lizenznehmer für das Vertrauen 
und wünscht eine erfolgreiche und regelkonforme Nutzung der Software. 


